
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2019/5/24 LVwG-AV-
405/001-2019

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.2019

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum

24.05.2019

Norm

NatSchG NÖ 2000 §6 Z3

NatSchG NÖ 2000 §35 Abs2

StGG Art5

StGG Art6

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob ein Wohnwagen iSd § 6 Z 3 NÖ NSchG  vorliegt, ist es ohne Belang, ob ein der De9nition des § 2

Abs 1 Z 2 KFG  genügendes Objekt nach wie vor zum Verkehr nach den Bestimmungen des KFG zugelassen ist, stellt

doch die Begri>sbestimmung des § 2 Abs 1 Z 2 KFG auf die „Bauart und Ausrüstung“ des Fahrzeuges ab. Dass etwa ein

angescha>ter „ehemaliger Wohnwagen“ abgemeldet sei und nicht dem ständigen Wechsel des Aufenthaltsortes diene,

ist somit für die Subsumtion unter den Begri> des Wohnwagens iSd § 6 Z 3 NÖ NSchG nicht von Relevanz (VwGH

2009/10/0259).

Schlagworte

Landwirtschaft und Natur; Naturschutz; Mobilheim; Wohnwagen; Entfernungsauftrag; Verfassungskonformität;
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